
 

 
 
 

 
 

Schutz- und Hygienekonzept für Individual-Trainingsmaßnahmen im 
Nachwuchsleistungssport des Skiverbandes Oberfranken (SVO) für den 

Bereich Biathlon (Schießtraining) beim Ski-Club Neubau e.V. 
 
Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 
 

Sigurd Zapf 

Tel.: +49 01754625566 

Mail: info@skiclub-neubau.de 

 

Priorität hat die Gesundheit aller Sportlerinnen und Sportler, 
sowie der haupt- und ehrenamtlich in den Trainingsprozess 

eingebundenen Personen. 
 

Rechtsgrundlage bildet: 
 

Bayerisches Ministerialblatt 
BayMBl. 2020 Nr. 616 30. Oktober 2020 

2126-1-12-G 
Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV) 

 
 

§ 10 Sport 
 

(1) Die Ausübung von Individualsportarten ist nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Hausstands erlaubt. Die Ausübung von Mannschaftssportarten ist untersagt. 3Abs. 2 
bleibt unberührt. 
 

(2) Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler sowie der Leistungssportler der 
Bundes- und Landeskader ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
1. Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen. 
2. Es erhalten nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte, die für den Wettkampf- oder 
Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind. 
 

3. Der Veranstalter hat zur Minimierung des Infektionsrisikos ein Schutz- und Hygienekonzept 
auszuarbeiten und zu beachten, das auf Verlangen den zuständigen Behörden vorzulegen ist. 
(3) Der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen und anderen Sportstätten sowie von 
Tanzschulen ist nur für die in Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 genannten Zwecke zulässig. 
(4) Der Betrieb von Fitnessstudios ist untersagt. 
 
(5) Die Ausübung von Individualsportarten ist derzeit nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen 
des eigenen Hausstands erlaubt. 



• Dies bedeutet, dass der Betrieb und die Nutzung der Schießstände im Biathlon-Stadion des 
Ski-Club Neubau e.V., Heinz-Brunner-Weg 2, 95686 Fichtelberg, grundsätzlich  

- nur zur Sportausübung allein,  

- zu zweit (inklusive Standaufsicht/Trainer/Vereinsübungsleiter)  

- oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands am Schießstand  

zulässig ist (siehe hierzu auch Ziffer III.3 -  Corona-Update des BSV vom 11.11.2020). 

 

  Aktuelle Informationen für den Bereich Schießtraining siehe:  www.bssb.de 
 

 
Nutzung der Biathlon-Schießanlage des Ski-Club Neubau e.V. und den allgemein 
zugänglichen Plätzen (Prozessbeschreibung) 

  
I.  Maßnahmen zur Minimierung des Risikos zur Ansteckung mit dem Coronavirus 
 
1.  Wöchentliche Abgabe Anamnesebogen (DSV) für Teilnehmer (Sportler*innen,                      

Trainer*innen) beim ersten Training in der Woche. 
 

Dieser Fragebogen dient der Evaluation des Kontaktrisikos und eventueller Symptome 
einer COVID-19 Erkrankung. Zeigen sich bei diesem Fragebogen Auffälligkeiten, ist eine 
Vorstellung beim zuständigen Medizinpartner des Landesleistungszentrums obligat 
durchzuführen. 

 
2.  Vorstellung beim zuständigen Medizinpartner des Landesleistungszentrums 
 

Diese Vorstellung erfolgt obligat bei auffälligem Fragebogen (siehe oben). 
  
3.  Entscheidungsreihenfolge 
 

Folgende Entscheidungsgrundsätze sollten eingehalten werden: 
 
a) Sofern die Anamnese bzw. wenn erfolgt die zusätzliche klinische Untersuchung (mit oder 
ohne Blutentnahme) sicher unauffällig sind, wird der Athlet / die Athletin bzw. der Betreuer / 
die Betreuerin freigegeben. Diese Personen können direkt in den Trainingsbetrieb 
einsteigen. 

 
b) Sofern bei der Anamnese Risikokonstellationen (Kontakt Indexpersonen / Aufenthalt RKI 
Risikogebiete etc.) vorhanden sind und/oder relevante klinische Auffälligkeiten in der 
Untersuchung festgestellt werden, welche die Möglichkeit einer Ansteckung mit SARS-CoV-
2 nahelegen, ist eine Quarantäne nach den Vorgaben des RKI durchzuführen und ein 
Training damit untersagt. Das untersuchende medizinische Personal entscheidet dann, 
inwiefern eine spezifische Testung auf SARS-CoV-2 nach RKI Richtlinie durchgeführt 
werden soll. 

 
c) Sofern manifeste klinische (Erkältungs-)Symptome und/oder laborchemische 
Auffälligkeiten nachgewiesen werden und/oder ein eventuell durchgeführter SARS-CoV-2-
Virusnachweis positiv ausfällt, wird die Aufnahme des Trainings untersagt und es erfolgt 
eine Übergabe in die gewohnten medizinischen Versorgungsstrukturen der jeweiligen 
Athlet*innen mit nachfolgender Heimquarantäne oder klinischer Versorgung in 
Einzelfallentscheidung. 

 
II. Die Trainingsmaßnahmen für Sportlerinnen/Sportler der Landes-/ Bundeskader 

wurden in einem gesonderten Hygienekonzept des Skiverbandes Oberfranken geregelt.  



 
III.  Voraussetzungen und Orientierungen für das kontrollierte Schießtraining am             

Biathlonstand des Ski-Club Neubau e.V. und allgemein zugänglichen Plätzen im 
direkten Umfeld. 

 
1. Die Teilnahme ist ausschließlich dem Teilnehmerkreis (Teilnehmerliste im Anhang) gestattet 

 
2. Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die aktuell oder in den letzten 14 Tagen unspezifische 

Allgemeinsymptome aufweisen/aufgewiesen haben, ist die Teilnahme am Training 
untersagt. 
 

3. Das Individual-Training erfolgt in der Regel in Kleinstgruppen mit 1 Sportler und 1 Trainer.  
Ausnahmen (siehe hierzu auch Erklärungen des BSV im Corona-Update vom 11.11.2020): 

- 2 Sportler + 1 Trainer, wenn dieser nicht aktiv am Geschehen teilnimmt (z.B. 
Korrekturen am Schützen vornimmt usw.).   

- 2 Sportler + 1 Trainer aus dem gleichen Haushalt.  

4. Die Biathlonanlage darf nur jeweils von einer Trainingsgruppe genutzt werden. Die 
Trainingseinweisung sowie Vor-/Nachbesprechungen erfolgen mit Mund-Nasen-Schutz     
im Abstand von 2 m. Während des gesamten Biathlontrainings (incl.  Aufwärmphase) haben 
Sportler und Trainer untereinander diesen Sicherheitsabstand ebenfalls einzuhalten. 

5. Die Trainingszeiten sind mindestens 1 Tag vorher mit dem Ski-Club Neubau abzusprechen 
und zu koordinieren.           
 Ansprechpartner: Michael Stichling, michaelstichling@kmcchain.eu, +49 151 40 14 73 76 

6. Die Personendaten zur Kontaktnachverfolgung (Name, Vorname, Telefonnummer, 
Mailadresse) aller Teilnehmer werden bei der Anmeldung/Planung der Trainingszeiten 
erfasst. Unabhängig davon sind weiterhin die allgemein erforderlichen Eintragungen im 
Schießbuch zu tätigen.  

 
7. Nach jedem Training sind alle benutzten Geräte und Kontaktflächen (Schießmatten) von 

den Sportlern zu desinfizieren.  Desinfektionsmittel sind im Biathlongebäude bereitgestellt. 

8. Generell gelten die Hygienestandards der Bundesregierung. 

9. Die Kleinstgruppen erscheinen nicht vor der geplanten Trainingszeit und verlassen die 
Trainingsstätte nach Beendigung des Trainings zügig. Ein Zusammentreffen im 
Stadiongelände ist zu vermeiden.  

10. Auf/in/an allen Allgemeinflächen (z. B. Eingangsbereiche, Treffpunkt etc.) gilt eine 
Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich. Die Masken werden erst 
unmittelbar zu Beginn der Trainingsmaßnahme abgenommen und müssen sofort nach 
Beendigung wieder aufgesetzt werden 

 
11. Gäste / Zuschauer sind nicht zugelassen. Zugelassen sind nur der Verantwortliche für die 

Sicherstellung des Biathlonbetriebes oder dessen Vertreter. Sind Familienangehörige der 
Sportler erforderlich (z.B. Verbringen von Ausrüstungsgegenständen in das 
Stadiongelände) sind diese ebenfalls zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes (Maske) 
verpflichtet. Der Sicherheitsabstand von 2 m gegenüber den Sportlern / Trainern ist 
einzuhalten. 

 
 

Für den Skiverband Oberfranken 

 

Sigurd Zapf, 1. Vors. Ski-Club Neubau e.V.  



 
Anlagen: 

1. Teilnehmerliste 
2. Anamnesebogen DSV 
3. Information des BLSV vom 31.10.2020 Update zum Lockdown light 

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Pressemitteilung/311020_PM_BLSV_Massnahme
n_Corona_Update.pdf 
 

 

Teilnehmer im Biathlon - Individual-Training des  
Skiverbandes Oberfranken 

 

    

 Sportler    

KK Kastl Selina 2001 Bundeskader 
KK Stichling Anika 2003 Landeskader 
KK Bednorz Ben 2004   
KK Grünwald Simon 2004   
KK Melzner Jenny 2005   
KK Auerswald Felix 2005 Landeskader 
KK Schmidt Elisabeth 1997 Bundeskader 
KK Hertrich Ylva 1997   

     
     

LG Fohr Lukas 2006   
LG Stichling Johanna 2008  
LG Schopper Laurenz 2008  
LG Reger Vitus 2008  
LG Stichling Laurenz 2006  
LG Schmidt Moritz 2009  
LG Auerswald Laura 2009  
LG Neugebauer Gabriel 2008  
LG Bednorz Lisa 2010  
LG Reger Pia 2010  
LG Fohr Lena 2009  

    
 Trainer    

Hofmann Johannes    Honorartrainer BSV-F 
Rappl Wolfgang    Honorartrainer BSV-F 
Hofmann Stefanie    Honorartrainerin BSV-F 
Zapf Sigurd   Verifizierte Standaufsicht 
Stichling Michael   Verifizierte Standaufsicht 
Bednorz Paul   Verifizierte Standaufsicht 
Hertrich Susanne    Verifizierte Standaufsicht 

 
  



 
 
 


